
 

Merkblatt für Erziehungsberechtigte 

Verantwortlich für den Schulbesuch sind 

die Eltern 

Die Eltern (Erziehungsberechtigte) sorgen für: 

 regelmäßigen Schulbesuch 

 pünktliches Erscheinen zum Unterricht 

 Arztbesuche etc., wenn möglich, außerhalb der 

Unterrichtszeit 

Ihr Kind kann nicht zur Schule gehen? 

 

 

Am ersten Tag bis 7.30 Uhr im Sekretariat bei Frau Luz 

melden: 

Tel.: 07461-94920 

Fax: 07461-949220 

E-Mail: info@lurs-tuttlingen.de 

Krankheit 

 

 Entschuldigung der Eltern! 

 bei längeren Erkrankungen Attest 

(sonst Schulpflichtverletzung!) 

Sonstige Gründe (stundenweise) 

 

z.B. Behörden Termine 

Nur mit Bescheinigung und Stempel 

(sonst Schulpflichtverletzung!) 

Unterrichtsbefreiung aus wichtigem 

Grund (ganze Tage) 

 Schriftlich, mit Begründung, bei der Klassenlehrerin / dem 

Klassenlehrer oder der Schulleitung beantragen. 

 Antrag x Wochen/Tage vor einem besonderen Anlass 

(sonst Schulpflichtverletzung!) 

EINE UNTERRICHTSBEFREIUNG VOR ODER NACH 

SCHULFERIEN IST NICHT MÖGLICH !!! 

Fehlen ohne Entschuldigung  Klassenarbeiten etc. werden mit der Note 6 

bewertet, bei „willentlichem Fernbleiben“ 

 Mehr als drei Tage oder 20 Stunden pro Monat = 

Schulpflichtverletzung 

 Elterngespräch 

 Vermerk in der Schülerakte 

 Bei anhaltender Schulpflichtverletzung   Meldung 

an die Schulbehörde 

Fragen? 

Probleme? 

Information? 

 

wir beraten Sie gern: 

 die Lehrer/innen  

 die Schulleitung 

 der Sozialarbeiter 
 

Kontaktmöglichkeiten: 

Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
http://www.lurs-tuttlingen.de 
Tel. 07461-94920  
E-Mail-Adressen auf der Homepage 

Elektronisches Tagebuch - Nachrichten 

 


